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RS OGH 1957/10/16 2Ob508/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1957

Norm

ABGB §1338 IA1

Rechtssatz

Dem Auftrag der Besatzungsmacht, Holz für ihre Zwecke bereitzustellen, konnte sich der Beklagte als Bürgermeister

nach den im Jahre 1945 bestehenden Verhältnissen nicht entziehen.

Entscheidungstexte

2 Ob 508/57
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